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vorliegen

werden die benötigten Antragsunterlagen digital zugeschickt.
Der Antrag inkl. Denkmalrechtlicher Genehmigung digital

wird über die Förderentscheidung informiert. Handelt es sich um
einen positiven Bescheid, also eine Zusage über die Aufnahme in das Förderprogramm,

vorzeitiger Bau- bzw. Maßnahmenbeginn -
e schriftlich genehmigt

Der obligatorische ist d zu führen Die
notwendigen Formulare werden der Kirchengemeinde im Förderzeitraum digital zur Verfügung gestellt. Sämtliche Form-
blätter (hier: S. 1 - 3) sind neben der positiven Stellungnahme vom Landesamt für Denkmalpflege/Untere Denkmalschutz-
behörde, der geprüften Rechnungsaufstellung der Fördermaßnahme, einem schriftlichen Sachstandsbericht sowie bei-
spielhaften Fotoaufnahmen (hier: vorher - nachher) des Förderobjektes digital einzureichen.

Die stichprobenhafte Prüfung des Verwendungsnachweises (hier: Formblatt S. 3, P. 9 - "Ergebnis der Prüfung durch
die Prüfbehörde") kann von der Bauberatung des Ev. Oberkirchenrats testiert werden2. Die Prüfungsübernahme muss im
Zuge des Vertragsabschlusses schriftlich bestätigt werden.
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1 Hinweise R 8.2 Bauberatung: Als zu fördernde Maßnahme sollte nicht die Gesamtsumme des Bauvorhabens, sondern nur der von der Förderung betroffene Teilabschnitt
(z.B. die Restaurierungsarbeiten bei einer Gesamt-Innensanierung) benannt werden. Die Fördermittel können dann unabhängig vom Abschluss des Gesamtbauvorhabens
bereits nach Abschluss der geförderten Arbeiten abgerechnet werden. Dies gilt auch für den Verwendungsnachweis. So können i.d.R. die in Nr. 4. genannten Fristen
eingehalten werden.
2 Zur Prüfung müssen vollständige, prüffähige und in sich übereinstimmende Unterlagen beim Oberkirchenrat vorliegen.
3 Dort auch: Förderrichtlinien der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (z.B. zum vorzeitigen Baubeginn usw.)


